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(54) Weblitze für Jacquardwebmaschine

(57) Eine erfindungsgemäße Litze für Jacquardma-
schinen besteht im wesentlichen aus faserverstärktem
Kunststoff, wobei das Fadenauge durch ein Maillon (12)
gebildet wird. Der Litzenkörper weist zwei Schenkel (3,
4) auf. Zwischen dem relativ breiten Fadenaugenbereich
(5) und den Schenkeln (3, 4) sind Rampenabschnitte (6,
7) vorgesehen, deren Länge größer als die Länge des
Fadenauges (13) ist. Vorzugsweise ist die Länge größer
als die doppelte Längserstreckung des Fadenauges. Sie
liegt in den meisten Fällen zwischen 10 und 30 mm.
Durch diese Maßnahme wird der Verschleiß des Kunst-
stoffs in Nachbarschaft des Fadenauges (13) so gering
gehalten, dass weder eine Beschädigung der im Kunst-
stoffkörper aussteifenden Fasern (22) noch eine Beschä-
digung der Kettfäden zu befürchten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Weblitze, die insbe-
sondere für eine Jacquardwebmaschine geeignet ist.
[0002] Jacquardwebmaschinen nutzen in der Regel
Weblitzen, die an einem Ende federnd aufgehängt sind.
An dem anderen Ende der Weblitze setzt eine Schnur,
die so genannte Harnischschnur an, die zu einer Jac-
quardmaschine führt. Diese übt auf die Schnüre einen
definierten Zug aus, wodurch die Litzen einzeln und un-
abhängig voneinander bewegt werden können. Zu den
Einzelheiten der Jacquardwebmaschinen wird auf die
DE 101 24 022 A1 verwiesen. Diese Art der Litzenbetä-
tigung kommt bei Arbeitsgeschwindigkeiten moderner
Webmaschinen an ihre Grenzen. Um die Litze und deren
Masse unter Kontrolle zu halten, müssen mit wachsender
Geschwindigkeit immer stärkere Federn eingesetzt wer-
den. Dies belastet die Jacquardmaschinen unnötig. Au-
ßerdem sind der Möglichkeit, stärkere Federn einzuset-
zen, aufgrund der engen Platzverhältnisse Grenzen ge-
setzt.
[0003] Beispielsweise mit der CH-PS-631 755 wurde
schon vorgeschlagen, eine Weblitze aus Kunststoff zu
fertigen, wobei diese Weblitze nicht für Jacquardmaschi-
nen, sondern zum Einsatz an webschäften vorgesehen
war, die zwei zueinander parallele Litzentragschienen
aufweisen, auf denen die Weblitzen an ihren Endösen
mit Spiel gehalten sind. Die aus der genannten Schrift
bekannte Weblitze weist einen Kunststoffkörper auf, in
den zur Ausbildung eines Fadenauges ein Maillon ein-
gesetzt ist. Das Maillon wird durch einen ringförmigen
Körper aus einem Material gebildet, das härter ist als der
Kunststoff. An seinem Außenumfang weist dieser Körper
eine umlaufende, flache Rinne auf, in die der Kunststoff-
köper greift. Außerdem übergreift der Kunststoffkörper
die Ränder des Maillons, um es formschlüssig zu sichern.
[0004] Solche Weblitzen sind nicht unmittelbar für die
Jacquardweberei geeignet, bei denen die Weblitzen zwi-
schen der Harnischschnur und der Feder dauernd ge-
spannt sind.
[0005] Des Weiteren wurde mit der EP 0 403 429 A1
eine Weblitze zum Einsatz an webschäften vorgeschla-
gen, die zwei Litzentragschienen aufweisen, an denen
die Weblitzen mit ihren Enden sitzen. Die Weblitzen kön-
nen auf den Litzentragschienen frei gleiten, d.h. sie ha-
ben eine hohe seitliche Beweglichkeit. Die Weblitzen
können deshalb den zwischen Ihnen durchgehenden
Kettfäden ausweichen, was die Reibung zwischen Kett-
fäden und Weblitzen beschränkt. Die aus der genannten
Schrift bekannten Weblitzen bestehen aus einem Kunst-
stoff-Faser-Verbundmaterial. Zur Ausbildung desselben
ist in eine Kunststoffmatrix ein Schlauchgeflecht einge-
bettet. Das Schlauchgeflecht wird von dem Kunststoff
abgedeckt. Zur Ausbildung eines Fadenauges ist in den
so gebildeten Litzenkörper ein Maillon eingesetzt.
[0006] Sowohl bei aus der CH 631 755 als auch bei
der aus der EP 0 403 429 A1 bekannten Weblitze ist der
Litzenkörper im Bereich des Maillon verdickt, wobei sich

von diesem verdickten Bereich gerade Schenkel weg er-
strecken. Der Übergang von dem Schenkel zu dem ver-
dickten Fadenaugenbereich wird durch einen kurzen
rampenartigen Abschnitt gebildet. An diesem kann ins-
besondere dann ein Verschleiß, d.h. Materialabtrag, auf-
treten, wenn Kettfäden an der Litze entlang streifen. Wer-
den durch den Verschleiß Fasern des Kunststoff-Faser-
Verbundmaterials freigelegt, können die dann aus dem
Kunststoffkörper herausragenden Verstärkungsfasern
Kett fäden beschädigen.
[0007] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine für die Jacquardweberei geeignete verbes-
serte, leichte Litze zu schaffen.
[0008] Diese Aufgabe wird mit der Litze nach Anspruch
1 gelöst:

Die erfindungsgemäße Litze weist einen Litzenkör-
per, bestehend aus einem Kunststoffkörper auf, in
den nichtmetallische Fasern eingebettet sind. Das
Fadenauge wird durch ein Maillon gebildet, das aus
einem Material besteht, dessen Härte größer ist als
die Härte des Kunststoffs. Das Maillon ist in den
Kunststoffkörper eingelassen. Die Besonderheit
liegt in dem aus Kunststoff bestehenden leichten Lit-
zenkörper, der im Übergang zwischen den Schen-
keln und dem Fadenaugenabschnitt einen Rampen-
abschnitt aufweist, dessen in Schenkelrichtung ge-
messene Länge größer ist als die in gleicher Rich-
tung gemessene Länge des Fadenauges.

[0009] Mit dieser Maßnahme wird ein besonders fla-
cher Übergang zwischen dem kleinen vorzugsweise run-
den Querschnitt des Schenkels und dem größeren, ab-
geflachten Querschnitt des Fadenaugenbereichs er-
reicht. Kettfäden, die an dem Schenkel, dem Rampen-
abschnitt und dem Fadenaugenabschnitt entlang strei-
fen, üben somit lediglich einen geringen Druck auf die
Kunststoffoberfläche der Litze aus. Der Litzenverschleiß
wird dadurch in überschaubaren Grenzen gehalten oder
vermieden. Die Gefahr, dass durch den Abtrag der obe-
ren Kunststoffschicht nach und nach Verstärkungsfasern
freigelegt. werden, die dann die Kettfäden beschädigen
können, ist gering, bzw. beseitigt.
[0010] Es ist möglich, die Fasern als Kurzfasern in den
Kunststoff einzubetten, wobei sie dann keine bestimmte
Vorzugsorientierung haben müssen. Der flache Anstieg
des Rampenabschnitts ermöglicht dies, obwohl sich häu-
fig nur eine sehr geringe Überdeckung der Fasern durch
den Kunststoff ergibt.
[0011] Es wird als vorteilhaft angesehen, lange Fasern
zu verwenden, die vorzugsweise in Schenkelrichtung ori-
entiert sind und nicht quer zum Schenkel bzw. Fadenau-
ge verlaufen. Diese Art der Faseranordnung beruht bei-
spielsweise auf der Einbettung von nicht gedrehten, ge-
zwirnten oder miteinander verwobenen Fasern, bei-
spielsweise so genannten Rovings in den Kunststoff. Die
Fasern haben dann eine Vorzugsorientierung zueinan-
der, wobei alle Fasern im Wesentlichen parallel zuein-
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ander orientiert sind. Geringere Abweichungen von der
Parallelität ergeben sich allenfalls im Bereich des Ram-
penabschnitts. Der von den Fasern untereinander ein-
geschlossene spitze Winkel ist dabei höchstens so groß
wie der von dem Rampenabschnitt selbst gebildete spit-
ze Winkel. Unmittelbar an dem Maillon können die Fa-
sern davon abweichend der Umfangsrichtung des Mail-
lons folgend angeordnet sein. Dies beschränkt sich aber
auf einen inneren Bereich des Kunststoffkörpers, der
auch bei starkem Verschleiß und Materialabtrag nie frei-
gelegt wird.
[0012] Vorzugsweise ist der Querschnitt der Schenkel
rund, mit einem Rundungsradius R1. Der Rampenab-
schnitt und der Fadenaugenabschnitt sind an ihren
Schmalseiten vorzugsweise ebenfalls gerundet. Dies
vorzugsweise mit einem Rundungsradius R2 und R3 der
jeweils mit dem Rundungsradius R1 übereinstimmt. Der
Querschnitt des Rampenabschnitts und des abgeflach-
ten Bereichs ist vorzugsweise oval ausgebildet, wobei er
von zwei einander gegenüberliegenden zueinander par-
allelen Geradenstücken und zwei einander gegenüber-
liegenden Kreisbögen begrenzt ist. Dies ergibt eine ein-
heitliche Krümmung der seitlichen Kanten bzw. Flächen,
die den zwischen den Litzen laufenden Kettfäden zuge-
wandt sind.
[0013] Die Litzen sind aus einem geeigneten Kunst-
stoff, beispielsweise einem thermoplastischen Kunst-
stoff, vorzugsweise aber einem aushärtbaren duroplasti-
schen Kunststoff ausgebildet. Dieser kann beispielswei-
se durch einen Zweikomponentenkunststoff, beispiels-
weise ein Epoxidharz, gebildet sein. Es sind durch Wär-
me aushärtbare ZweikomponentenKunststoffe, durch
Ultraviolettstrahlen aushärtbare Kunststoffe oder auch
chemisch aktivierbare Zweikomponentenkunststoffe
verwendbar. Das Maillon wird vorzugsweise vor dem Er-
starren des Kunststoffs in den Litzenkörper eingesetzt
und dadurch mit diesem stoff- und formschlüssig verbun-
den. Ein Klebstoff ist zur Befestigung des Maillons nicht
erforderlich. Die erfindungsgemäße Litze kann im Spritz-
gießverfahren oder im Spritzpressverfahren hergestellt
werden. Vorzugsweise werden durchgehend verlaufen-
de Verstärkungsfasern vorgesehen, die sich von einem
Schenkel über das Maillon hinweg in den anderen
Schenkel hinein erstrecken. Zur Herstellung wird der ver-
wendete Faserstrang zunächst mit einem noch nicht aus-
gehärteten Kunststoff getränkt. In diesem Faserstrang
wird das Maillon an der gewünschten Stelle eingesetzt.
Die Litze erhält ihre endgültige Form durch Einlegen und
gegebenenfalls Verpressen in einer Form und wird bei-
spielsweise durch wärme oder Ultraviolettstrahlung aus-
gehärtet.
[0014] Das eine Ende der Litze wird vorzugsweise so
geformt, dass es einfach mit einer Harnischschnur ver-
bunden werden kann. Dazu wird das Ende des Litzen-
körpers beispielsweise als Öse oder als Haken ausge-
bildet. Andere zum Anschluss einer Harnischschnur ge-
eignete Formen sind möglich. Das zweite gegenüberlie-
gende Ende des Litzenkörpers kann ebenso ausgestaltet

werden, wenn auch dort eine Schnur angeschlossen
werden soll. Wenn eine Niederzugfeder anzuschließen
ist, kann der Kunststoff auch so ausgebildet sein, dass
ein Haken oder ein Gewinde entsteht, auf welches das
Ende der Niederzugfeder aufzuschrauben ist.
[0015] Der Rampenabschnitt bildet einen sanften
Übergang zwischen dem kleinen Querschnitt des Schen-
kels und dem größerem Querschnitt des Litzenauges. Er
kann als Geradenstück oder S-förmig ausgebildet sein.
Vorzugsweise ist er mindestens 10 mm lang. Bei am mei-
sten bevorzugten Ausführungsformen ist die Länge des
Rampenabschnitts größer und kann bis zu 30 mm betra-
gen.
[0016] Weiterbildungen der Erfindung richten sich auf
eine Litze mit einem Maillon, das nicht nur das Faden-
auge, sondern auch, zumindest Teile der Außenfläche
der Litze, bildet. Beispielsweise kann das Maillon zum
einem länglichen Teil vergrößert ausgebildet sein, das
das Fadenauge und zusätzliche Befestigungsmöglich-
keiten für den aus den Fasern gebildeten Strang bzw.
das Kunststoffmaterial aufweist. In einer bevorzugten
Ausführung erhält dieses vergrößerte Maillon die ram-
penförmigen Bereiche der Litze und z.B. an den Schmal-
seiten oder an den Flachseiten angeordnete Längsnute,
die den betreffenden Teil oder Schenkel des Kunststoff-
körpers aufnehmen. Außerdem ist es möglich, das Mail-
lon als Mittelstück des Litzenkörpers mit Anschlussmög-
lichkeiten für die beiden Schenkel auszubilden. Die An-
schlussmöglichkeiten können durch Öffnungen gebildet
sein, durch die sich die Fasern des aus Kunststoff be-
stehenden Schenkels erstrecken.
[0017] Als Verstärkungsfasern eignen sich Glasfa-
sern, Aramidfasern, Eiweißfasern oder Carbonfasern.
Durch die Faserverstärkung erhalten die Litzen eine Stei-
figkeit die den Einsatz in Jacquardmaschinen möglich
macht.
[0018] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Zeich-
nung, der Beschreibung oder von Ansprüchen. Nachfol-
gend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert.
Die Beschreibung beschränkt sich auf die Erläuterung
wesentlicher Aspekte der Erfindung und sonstiger Ge-
gebenheiten, wobei Abwandlungen möglich sind. Klei-
nere, nicht beschriebene Details kann der Fachmann in
der gewohnten Weise den Zeichnungen entnehmen, die
insoweit die Figurenbeschreibung ergänzen. Die nach-
folgenden Zeichnungen sind nicht maßstäblich. Zur Ver-
anschaulichung der wesentlichen Details kann es sein,
dass bestimmte Bereiche übertrieben groß dargestellt
sind. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Litze in vereinfachter
Seitenansicht,

Fig. 2 eine abgewandelte Ausführungsform des En-
des der Litze nach Fig.1,

Fig. 3 den Fadenaugenbereich der Litze nach Fig.1

3 4 



EP 1 908 863 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in vergrößerter Darstellung,

Fig. 4 den Fadenaugenbereich der Litze nach Fig.1
in Schnittdarstellung, geschnitten entlang der
Linie IV-IV in Fig.1,

Fig. 5 den Rampenabschnitt der Litze nach Fig.1 in
Schnittdarstellung, geschnitten entlang der Li-
nie V-V in Fig.1,

Fig. 6 den Schenkel der Litze nach Fig.1, geschnit-
ten entlang der Linie VI-VI in Fig.1,

Fig. 7 ein Ende eines Schenkels der Litze nach Fig.
1 in Verbindung mit einer angeschlossenen
Feder,

Fig. 8 eine abgewandelte Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Litze in ausschnittsweiser
Seitenansicht,

Fig. 9 die Litze nach Fig.8, geschnitten am Faden-
auge entlang der Linie IX-IX,

Fig. 10 eine abgewandelte Ausführungsform der We-
blitze nach Fig.8, geschnitten am Fadenauge
entlang der Linie IX-IX,

Fig. 11 eine weitere Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Litze in ausschnittsweiser Seiten-
ansicht und

Fig. 12 die Litze nach Fig.11, geschnitten an der Linie
XII-XII.

[0019] In Fig. 1 ist eine Litze 1 für eine Jacquardweb-
maschine veranschaulicht. Die Litze 1 weist einen Lit-
zenkörper 2 mit zwei vorzugsweise geraden und zuein-
ander fluchtenden Schenkeln 3, 4 auf, die zwischen ein-
ander einen Fadenaugenabschnitt 5 und Rampenab-
schnitte 6, 7 einschließen. Die Schenkel 3, 4 können glei-
che oder unterschiedliche Durchmesser und Querschnit-
te aufweisen. Vorzugsweise weisen sie einen runden
Querschnitt auf, wie er beispielsweise in Fig. 6 anhand
des Querschnitts des Schenkels 4 veranschaulicht ist.
Der Schenkel 4 ist im Wesentlichen zylindrisch und sein
kreisförmiger Querschnitt weist einen Radius R1 auf.
[0020] Die Enden der Schenkel 3, 4 sind zur Verbin-
dung mit weiteren Einrichtungen, wie beispielsweise
Harnischschnüren oder zugfedern, eingerichtet. Bei-
spielsweise endet das obere Ende des Schenkels 3 in
einem Haken 8. Alternativ kann es in einer beispielsweise
aus Fig. 2 ersichtlichen Öse 9 enden. Das untere Ende
des Schenkels 4 kann ebenfalls als Haken oder Öse aus-
gebildet sein. Im bevorzugten Falle trägt es jedoch ein
Gewinde 10, das wie beispielsweise in Fig. 7 angedeutet
ist, mit dem Ende einer Zugfeder 11 verschraubt werden
kann.

[0021] Der Fadenaugenabschnitt 5 enthält ein Maillon
12, wie es beispielsweise Fig. 3 zu entnehmen ist. Das
Maillon wird durch einen ringförmigen Körper aus einem
harten, verschleißfesten Material, beispielsweise Kera-
mik, gebildet. Die Keramik kann eine Sinterkeramik, eine
Reaktionskeramik, eine Oxidkeramik oder ähnliches
sein. Außerdem kann das Maillon 12 aus einem Cermet,
einem Hartmetall, einem gehärteten Stahlring oder der-
gleichen bestehen. Es weist eine Fadenführungsöffnung
13 auf, die elliptisch oder oval ausgebildet sein kann. Wie
Fig. 4 veranschaulicht, ist die Öffnung 13 des Maillons
12 vorzugsweise gerundet und frei von scharfen Kanten.
Es weist, gemessen in Längsrichtung der Schenkel 3, 4
vorzugsweise eine Höhe auf, die größer ist als seine quer
dazu gemessene Breite. An seinem Außenumfang defi-
niert das Maillon 12 eine ringsum laufende Rinne, in die
der Litzenkörper 2 greift.
[0022] Der Fadenaugenabschnitt 5 weist einen ovalen
Querschnitt auf. Dieser wird durch zwei, parallel zuein-
ander orientierte Kanten 14, 15 in Form von geraden fla-
chen Abschnitten gebildet, die endseitig durch Kreisbö-
gen 16, 17 verbunden sind. Die Kreisbögen 16, 17 weisen
einen Rundungsradius R2 auf, der vorzugsweise mit dem
Rundungsradius R1 übereinstimmt.
[0023] Die Kanten 16, 17 folgen jeweils einem Kreis-
bogen. Sie ergeben sich im Querschnitt der seitlichen
Flanken 18, 19 des Fadenaugenbereichs 5 bei der
Schnittlinie IV-IV. Die Flanken 18, 19 sind dort Ausschnit-
te eines Zylindermantels. Die in Fig. 1 sichtbaren Flanken
18, 19 sind parallel zueinander orientiert.
[0024] Die beiden Rampenabschnitte 6, 7 können
gleich oder wie dargestellt hinsichtlich ihrer Länge unter-
schiedlich ausgebildet sein. Sie liegt vorzugsweise in ei-
nem Bereich zwischen 10 und 30 mm, während der Ab-
stand der Flanken 18, 19 voneinander in den meisten
Fällen kleiner als 10 mm ist. Die Rampenabschnitte 6,
7, weisen eine Länge auf, die Größer, vorzugsweise
deutlich größer ist als die in gleicher Richtung zu mes-
senden Höhe der Fadenführungsöffnung 13. Vorzugs-
weise ist Länge der Rampenabschnitte 6, 7 jeweils min-
destens doppelt so groß, optimalerweise mindestens
drei mal so groß wie die Höhe der Fadenöffnung 13.
[0025] Die Rampenbereiche 6, 7 weisen vorzugsweise
eine konstante in Fig. 1 senkrecht zur Zeichenebene,
d.h. in Richtung der Fadenführungsöffnung 13, zu mes-
sende Dicke auf. Die quer zu der Fadenführungsöffnung
13 zu messende Breite des Rampenbereichs 6 bzw. 7
nimmt hingegen ausgehend von dem Schenkel 3 bzw. 4
zu dem Fadenaugenabschnitt 5 hin zu. Die Rampenab-
schnitte 6, 7 schließen dabei glatt sowohl an die Schenkel
3, 4 als auch an den Fadenführungsabschnitt 5 an. Fig.
5 veranschaulicht einen schnitt des Rampenabschnitts
7 an der Schnittlinie V-V. Die Fig. 5 und 6 stehen im
gleichen Maßstab. Es ist ersichtlich, dass die Rampen-
abschnitte 6, 7 an ihren Flanken 20, 21 eine Krümmung
R3 aufweisen, die mit der Krümmung R1 und R2 über-
einstimmt (Fig. 4 ist in einem anderen Maßstab gezeich-
net wie die Fig. 5 und 6).
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[0026] Der Körper 2 der Litze 1 ist ein Kunststoffkörper,
der, wie die Fig. 1-6 andeuten, zur Verstärkung Fasern
22 enthält. Diese verlaufen im Wesentlichen parallel zu
einer Längsrichtung, die durch die Schenkel 3, 4 vorge-
geben ist und die Öse 8 mit dem Gewinde 10 verbindet.
Die Fasern 22 sind dabei vorzugsweise Langfasern, die
alle in Längsrichtung orientiert sind. Eine Ausnahme hin-
sichtlich der Orientierung in Längsrichtung besteht, wie
Fig. 3 zeigt, allenfalls im Bereich der Rampenabschnitte
6, 7 sowie des Fadenaugenabschnitts 5. Die verstärken-
den Fasern 22 umlaufen hier das Maillon 12. Jedoch sind
die Fasern auch hier im Wesentlichen in Längsrichtung
orientiert. Jedenfalls ist keine Faser quer verlaufend an-
geordnet. Die Fasern 22 sind in dem Kunststoff einge-
bettet und von diesem überdeckt. Der Kunststoff ist bei-
spielsweise ein Epoxidharz oder ein anderer duroplasti-
scher Kunststoff. Alternativ kann ein thermoplastischer
Kunststoff verwendet werden. Das Maillon 12 ist in den
Kunststoffkörper eingebettet und mit diesem stoffschlüs-
sig verbunden. Die Verbindung ist ohne zusätzlichen
Klebstoff hergestellt, indem das Maillon in dem zunächst
noch nicht ausgehärteten Kunststoff eingesetzt wird, wo-
nach der Kunststoff aushärtet.
[0027] Die Fasern 22 können Glasfasern, Mineralfa-
sern, Carbonfasern oder auch Eiweißfasern z.B. in Form
von Spinnenseide sein.
[0028] Durch den geringen spitzen Winkel zwischen
den Flanken 21, 22 von vorzugsweise weniger als 20
Grad wird sichergestellt, dass die auftretende Abnutzung
der Kunststoffschicht an den Flanken 18, 19, 20, 21 re-
lativ gering bleibt und die vorhandenen Fäden auch nach
Abtragen der Kunststoffschicht kaum freigelegt werden.
Durch die Längsorientierung aller Fasern wird erreicht,
dass auch dann, wenn ein Teil der deckenden Kunst-
stoffschicht abgetragen wird, die Fasern 22 intakt bleiben
und die Zugfestigkeit der Litze 1 weiterhin sicherstellen.
Außerdem wird durch den bewussten Verzicht auf jegli-
che quer laufende Fasern sichergestellt, dass die an den
womöglich freigelegten Fasern entlanglaufenden Kettfä-
den nicht beschädigt werden.
[0029] Figur 8 und 9 veranschaulichen eine abgewan-
delte und im Hinblick auf den Einsatz für aggressive Kett-
garne, beispielsweise Armidfasern, optimierte Litze la.
Diese weist wiederum schenkel 3, 4 auf, für die die obige
Beschreibung entsprechend gilt. Wiederum sind die
Rampenabschnitte 6, 7 deutlich länger als die Längser-
streckung der Fadenführungsöffnung 13 des Maillons
12. Jedoch werden sowohl die Rampenabschnitte 6, 7
als auch der Fadenaugenabschnitt 5 gebildet, indem das
Maillon zu einem länglichen Teil vergrößert wird. Dieses
enthält einerseits die Fadenführungsöffnung 13, als auch
andererseits Fortsätze, die die Rampenabschnitte 6, 7
bilden. In diesen können, wie insbesondere aus Fig. 9
hervorgeht, Nuten 23, 24 ausgebildet sein, durch die sich
Schenkel 25, 26 des Kunststoffkörpers 2 erstrecken.
[0030] Die Schenkel 25, 26 verbinden, wie aus den
Figuren 8 und 9 hervorgeht, die Schenkel 3, 4 miteinan-
der und halten das Maillon 12 zwischen einander. Sie

stellen somit einen Teil des Litzenkörpers 2 dar. Vorzugs-
weise erstrecken sich die Verstärkungsfasern 22 von ei-
nem Schenkel 3 zu dem anderen Schenkel 4, wobei sie
entweder durch den Schenkel 25 oder durch den Schen-
kel 26 gehen. Die Schenkel 25, 26 sind in die Nuten 23,
24 weitgehend eingebettet und somit von dem harten
Material des Maillons 12 gegen Beschädigung durch die
abrasiven Kettfäden geschützt.
[0031] Bei einer abgewandelten Ausführungsform
sind entsprechende Nuten 23a, 23b, 24a, 24b gemäß
Figur 10 vorgesehen, zwischen denen Stege 27, 28 des
Maillons 12 vorstehen. Die Stege 27, 28 bilden an dem
Maillon 12 ausgebildete längs verlaufende Rippen, die
Anlauf- oder Anlageflächen für die an den Litzen vorbei-
laufenden Kettfäden bilden. In den Nuten 23a, 23b, 24a,
24b liegen wiederum entsprechende Abschnitte des Lit-
zenkörpers 2, die als Maillon 12 form- und stoffschlüssig
halten.
[0032] Eine weiter abgewandelte Ausführungsform ei-
ner Litze 1b aus den Figuren 11 und 12 ersichtlich. Hier
bildet das Maillon 12 eigenständig die Rampenabschnit-
te 6, 7 und den Fadenaugenabschnitt 5. Die Schenkel 3,
4 sind an das Maillon 12 angeschlossen. Dazu weist die-
ses an seinen schmalen von dem Fadenauge 13 ablie-
genden Enden Vertiefungen mit Befestigungsöffnungen
29 auf. In diese können sich Fortsätze 30 des Schenkels
3 oder 4 hinein erstrecken, wobei der Kunststoff ein-
schließlich der Fasern die Befestigungsöffnungen 29
durchsetzen kann. Diese Litze lässt sich insbesondere
im Spritzgießverfahren herstellen. Die Befestigungsöff-
nungen 29 und an den Enden des Maillons vorgesehe-
nen Vertiefungen dienen der Verankerung der Spritz-
gießmasse. Die Litze wird hergestellt, indem das Maillon
in die Spritzgießmaschine eingelegt und anschließend
umspritzt wird.
[0033] Für diese und für die anderen Ausführungsfor-
men gilt, dass der Kunststoffkörper 2 bzw. die Schenkel
3, 4 gegebenenfalls auch aus einem Kunststoff herge-
stellt werden kann, der anstelle durchgehend verlaufen-
der Verstärkungsfasern Kurzfasern, sogenannte Whis-
kers aufweist. Das Ergebnis bezüglich der Belastbarkeit
der Litze ist dann etwas geringer, wobei es für manche
Anwendungsfälle ausreichend ist.
[0034] Eine erfindungsgemäße Litze für Jacquardma-
schinen besteht im Wesentlichen aus faserverstärktem
Kunststoff, wobei das Fadenauge durch ein Maillon 12
gebildet wird. Der Litzenkörper weist zwei Schenkel 3, 4
auf. Zwischen dem relativ breiten Fadenaugenbereich 5
und den Schenkeln 3, 4 sind Rampenabschnitte 6, 7 vor-
gesehen, deren Länge größer als die Länge des Faden-
auges 13 ist. Vorzugsweise ist die Länge größer als die
doppelte Längserstreckung des Fadenauges. Sie liegt in
den meisten Fällen zwischen 10 und 30 mm. Durch diese
Maßnahme wird der Verschleiß des Kunststoffs in Nach-
barschaft des Fadenauges 13 so gering gehalten, dass
weder eine Beschädigung der im Kunststoffkörper aus-
steifenden Fasern 22 noch eine Beschädigung der Kett-
fäden zu befürchten ist.
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Bezugszeichenliste:

[0035]

1 Litze, 1a, 1b
2 Litzenkörper
3 Schenkel
4 Schenkel
5 Fadenaugenabschnitt
6 Rampenabschnitt
7 Rampenabschnitt
8 Haken
9 Öse
10 Gewinde
11 Zugfeder
12 Maillon
13 Fadenführungsöffnung
14 Kante
15 Kante
16 Kreisbogen
17 Kreisbogen
18 Flanke
19 Flanke
20 Flanke
21 Flanke
22 Fasern
23 Nut, 23a, 23b
24 Nut, 24a, 24b
25 Schenkel
26 Schenkel
27 Steg
28 Steg
29 Befestigungsöffnung
30 Fortsatz

Patentansprüche

1. Litze (1, 1a, 1b) für eine Jacquardwebmaschine
mit einem Litzenkörper (2), der aus Kunststoff be-
steht, in den nichtmetallische Fasern (22) eingebet-
tet sind,
mit einem Maillon (12) aus einem Material, das eine
Fadenöffnung (13) aufweist und dessen Härte grö-
ßer ist als die Härte des Kunststoffs und das in den
Litzenkörper (2) eingelassen ist,
wobei der Litzenkörper (2):

- von dem Maillon (12) weg erstreckende Schen-
kel (3, 4) aufweist, die einen runden Querschnitt
aufweisen
- an einem das Maillon (12) umgebenden Fa-
denaugenabschnitt (5) einen abgeflachten
Querschnitt aufweist und
- im Übergang von dem Fadenaugenabschnitt
(5) zu dem Schenkel (3, 4) einen Rampenab-
schnitt (6, 7) aufweist, dessen Querschnitt ab-
geflacht ist von dem Schenkel (3, 4) zu dem Fa-

denaugenabschnitt (5) hin zu nimmt und dessen
Länge in Schenkellängsrichtung gemessen grö-
ßer ist als die in gleicher Richtung gemessene
Länge des Fadenauges (13).

2. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnitt des Schenkels (3, 4) einen
Rundungsradius (R1) aufweist und dass der Quer-
schnitt des abgeflachten Bereichs einen Rundungs-
radius (R2, R3) aufweist.

3. Litze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rundungsradius (R1) des Schenkels mit
dem Rundungsradius (R2 oder R3) des Rampenab-
schnitts (6, 7) oder des Fadenaugenabschnitts (5)
übereinstimmt.

4. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnitt des Rampenabschnitts (6, 7)
oder des Fadenaugenabschnitts (5) derart oval aus-
gebildet ist, dass er von zwei einander gegenüber-
liegenden geraden zueinander parallelen Kanten
(14, 15) und zwei einander gegenüberliegenden
Kreisbögen (16, 17) begrenzt ist.

5. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff ein aushärtbarer duroplasti-
scher Kunststoff ist.

6. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff ein thermoplastischer Kunst-
stoff ist.

7. Litze nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Maillon (12) vor dem Erstarren
des Kunststoffs in den Litzenkörper (2) eingesetzt
und ohne Klebstoff befestigt ist.

8. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (22) Langfasern sind, die aus-
schließlich längs des Litzenkörpers (2) orientiert
sind.

9. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (22) Kurzfasern sind.

10. Litze nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (22) in dem Litzenkörper (2) unge-
ordnet angeordnet sind.

11. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Maillon (12) wenigstens einen Abschnitt
aufweist, der den Rampenabschnitt (6, 7) bildet.

12. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Litzenkörper (2) durch mindestens ei-
ne Nut (23) erstreckt, die an dem Maillon (12) aus-
gebildet ist.
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13. Litze nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Nut (23) des Maillons (12) den betreffenden
Schenkel (25) des Litzenkörpers (2) aufnimmt.

14. Litze nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schenkel (25) des Litzenkörpers (2) von
der Nut (23) des Maillons (12) umschlossen ist.

15. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Maillon (12) aus Glas, Aluminiumoxid, Ke-
ramik, Hartmetall oder hochhärtbarem Stahl besteht.

16. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern Glas-, Aramid- oder Carbonfasern
sind.

17. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Litzenkörper (2) an dem Maillon (12) un-
terbrochen ist und die Schenkel (3, 4) an dem Maillon
(12) befestigt sind.

18. Litze nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,
dass das Maillon zum Anschluss eines Schenkels
(3, 4) jeweils wenigstens eine Befestigungsöffnung
(29) aufweist.

19. Jacquardharnisch mit einer Litze nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Litze (1, 1a, 1b) für eine Jacquardwebmaschine
mit einem Litzenkörper (2), der aus Kunststoff be-
steht, in den nichtmetallische Fasern (22) eingebet-
tet sind,
mit einem Maillon (12) aus einem Material, das eine
Fadenöffnung (13) aufweist und dessen Härte grö-
ßer ist als die Härte des Kunststoffs und das in den
Litzenkörper (2) eingelassen ist,
wobei der Litzenkörper (2):

- von dem Maillon (12) weg erstreckende Schen-
kel (3, 4) aufweist, die einen runden Querschnitt
aufweisen
- an einem das Maillon (12) umgebenden Fa-
denaugenabschnitt (5) einen abgeflachten
Querschnitt aufweist und
- im Übergang von dem Fadenaugenabschnitt
(5) zu dem Schenkel (3, 4) einen Rampenab-
schnitt (6, 7) aufweist, dessen Querschnitt ab-
geflacht ist von dem Schenkel (3, 4) zu dem Fa-
denaugenabschnitt (5) hin zu nimmt wobei die
in Schenkellängsrichtung gemessene Länge
der Rampenabschnitte (6, 7) jeweils mindestens
doppelt so groß ist wie die in gleicher Richtung
gemessene Länge des Fadenauges (13).

2. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querschnitt des Schenkels (3, 4) einen
Rundungsradius (R1) aufweist und dass der Quer-
schnitt des abgeflachten Bereichs einen Rundungs-
radius (R2) aufweist.

3. Litze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rundungsradius (R1) des Schenkels
mit dem Rundungsradius (R2 oder R3) des Ram-
penabschnitts (6, 7) oder des Fadenaugenab-
schnitts (5) übereinstimmt.

4. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querschnitt des Rampenabschnitts
(6, 7) oder des Fadenaugenabschnitts (5) derart oval
ausgebildet ist, dass er von zwei einander gegen-
überliegenden geraden zueinander parallelen Gera-
denstücken (14, 15) und zwei einander gegenüber-
liegenden Kreisbögen (16, 17) begrenzt ist.

5. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kunststoff ein aushärtbarer duropla-
stischer Kunststoff ist.

6. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kunststoff ein thermoplastischer
Kunststoff ist.

7. Litze nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Maillon (12) vor dem Erstarren
des Kunststoffs in den Litzenkörper (2) eingesetzt
und ohne Klebstoff befestigt ist.

8. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fasern (22) Langfasern sind, die aus-
schließlich längs des Litzenkörpers (2) orientiert
sind.

9. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fasern (22) Kurzfasern sind.

10. Litze nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fasern (22) in dem Litzenkörper (2)
ungeordnet angeordnet sind.

11. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Maillon (12) wenigstens einen Ab-
schnitt aufweist, der den Rampenabschnitt (6, 7) bil-
det.

12. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Litzenkörper (2) durch minde-
stens eine Nut (23) erstreckt, die an dem Maillon (12)
ausgebildet ist.

13. Litze nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nut (25) des Maillons (12) den betref-
fenden Schenkel (25) des Litzenkörpers (2) auf-
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nimmt.

14. Litze nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schenkel (25) des Litzenkörpers (2)
von der Nut (23) des Maillons (12) umschlossen ist.

15. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Maillon (12) aus Glas, Aluminiumoxid,
Keramik, Hartmetall oder hochhärtbarem Stahl be-
steht.

16. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fasern Glas-, Aramid-, Carbonfasern
oder Eiweißfasern sind.

17. Litze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Litzenkörper (2) an dem Maillon (12)
unterbrochen ist und die Schenkel (3, 4) an dem Mail-
lon (12) befestigt sind.

18. Litze nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, dass das Maillon zum Anschluss eines Schen-
kels (3, 4) jeweils wenigstens eine Befestigungsöff-
nung (29) aufweist.

19. Jacquardharnisch mit einer Litze nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

13 14 



EP 1 908 863 A1

9



EP 1 908 863 A1

10



EP 1 908 863 A1

11



EP 1 908 863 A1

12



EP 1 908 863 A1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10124022 A1 [0002]
• CH 631755 [0003] [0006]

• EP 0403429 A1 [0005] [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

